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1. Anlass und Vorgehensweise 

Gemäß § 13a Abs.1 BauGB ist bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung - insofern 

sie eine Grundfläche von insgesamt 20.000 bis weniger als 70.000 qm festsetzen - 

das beschleunigte Verfahren nur zulässig, wenn eine überschlägige Prüfung ergibt, 

dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen negativen Umweltauswir-

kungen hat.  

Der Bebauungsplan „Utting Süd“ setzt aktuell eine GRZ von 0,2 fest. Bei rund 7,5 ha 

Baugrundstücken wird so eine Grundfläche von ca. 15.000 qm erreicht. Kommt die 

geplante Festsetzung einer GRZ von 0,3 zum Tragen, ist mit einer Grundfläche von 

ca. 22.500 qm zu rechnen. Somit ist eine Vorprüfung im Einzelfall geboten. 

Vorliegendes Gutachten prüft allgemein die voraussichtlichen Auswirkungen des Vor-

habens des Bebauungsplanes „Utting Süd – 24. Änderung, Gesamtüberarbeitung“ 

der Gemeinde Utting am Ammersee und die mögliche resultierende UVP-Pflicht, die 

eintritt, sobald erhebliche Umweltauswirkungen durch das Vorhaben zu erwarten 

sind. 

Dabei kommen die Prüfkriterien der Anlage 2 zu § 13a Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BauGB zur 

Anwendung. 
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2. Merkmale des Bebauungsplans 

zu prüfendes Merkmal Einschätzung der Erheblichkeit möglicher ne-

gativer Umweltauswirkungen durch das Vorha-

ben 

1.1 Ausmaß, in dem der Be-

bauungsplan einen Rahmen i. 

S. d. § 35 Abs. 3 UVPG setzt: 

„Pläne und Programme set-

zen einen Rahmen für die 

Entscheidung über die Zuläs-

sigkeit von Vorhaben, wenn 

sie Festlegungen mit Bedeu-

tung für spätere Zulassungs-

entscheidungen, insbeson-

dere zum Bedarf, zur Größe, 

zum Standort, zur Beschaf-

fenheit, zu Betriebsbedingun-

gen von Vorhaben oder zur 

Inanspruchnahme von Res-

sourcen, enthalten.“ 

    erheblich                                unerheblich 

Begründung: Ziel der 24. Änderung des Bebau-

ungsplans Utting Süd der Gemeinde Utting am Am-

mersee ist die Gesamtüberarbeitung des Bebau-

ungsplanes. Die städtebauliche Entwicklung im 

Plangebiet ist nahezu abgeschlossen. Hierfür wird 

das Baurecht gemäß aktuellen rechtlichen Vorga-

ben und Zielformulierungen übergeordneter Pläne 

und Programme geändert. Im Wesentlichen geht 

es um die Nachverdichtung eines bereits weitge-

hend bebauten Gebietes, in dem bereits für jedes 

geeignete Grundstück Baurecht gemäß rechtskräf-

tigem Bebauungsplan existiert. Das bestehende 

Baurecht wird teilweise erweitert und geändert un-

ter Abwägung mit den Belangen des Umweltschut-

zes. Maßgebliche neue Anforderungen ergeben 

sich aus der sog. Bodenschutzklausel (§1a Abs.2 

BauGB) und dem Ziel des Landesentwicklungspro-

gramms zur vorrangigen Innenentwicklung von 

Siedlungsgebieten. Die 24. Änderung des Bebau-

ungsplans leistet einen Beitrag zum sparsamen 

Umgang mit Flächen und Ressourcen, indem Ent-

wicklungsmöglichkeiten im Innenbereich genutzt 

werden. 

1.2  Ausmaß, in dem der Be-

bauungsplan andere Pläne 

und Programme beeinflusst 

    erheblich                                unerheblich 

Begründung: Für das Plangebiet liegt der rechts-

kräftige Bebauungsplan „Utting Süd“ der Gemeinde 

Utting am Ammersee vor. Dieser wurde bereits 23 

mal in Teilbereichen geändert. Mit der aktuellen 24. 

Änderung ergreift die Gemeinde die Möglichkeit, 

die Entwicklung des gesamten Gebietes nach ak-

tuellen Maßstäben und Anforderungen zu steuern, 

statt auf einzelne Bauanträge zu reagieren. 
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zu prüfendes Merkmal Einschätzung der Erheblichkeit möglicher ne-

gativer Umweltauswirkungen durch das Vorha-

ben 

1.3  Bedeutung des Bebau-

ungsplans für die Einbezie-

hung umweltbezogener, ein-

schließlich gesundheitsbezo-

gener Erwägungen, insbe-

sondere im Hinblick auf die 

Förderung der nachhaltigen 

Entwicklung 

    erheblich                                unerheblich 

Begründung: Im Bebauungsplan kommen die An-

forderungen einer nachhaltigen Entwicklung zum 

Tragen. Statt der Ausweisung eines Wohngebietes 

im Außenbereich wird im Bestand und mithin im voll 

erschlossenen Gebiet nachverdichtet.  

Ziel des Bebauungsplans ist die weitgehende Er-

haltung des Gebietscharakters. Die Planung sieht 

eine maßvolle Nachverdichtung und eine Neube-

wertung des vorhandenen Baurechts unter Einbe-

ziehung umweltbezogener und gesundheitsbezo-

gener Erwägungen vor, z. B. Rücksichtnahme auf 

den vorhandenen Baumbestand und kritische Be-

wertung vorhandener Bauanträge. 

1.4  für den Bebauungsplan 

relevante umweltbezogene, 

einschließlich gesundheitsbe-

zogene Probleme 

    erheblich                                unerheblich 

Begründung: Beim Plangebiet handelt es sich um 

ein Allgemeines Wohngebiet, welches an das 

Landschaftsschutzgebiet „Ammersee West“ und 

Waldflächen mit Eignung für die Naherholung an-

grenzt. Umweltbezogene und gesundheitsbezo-

gene Belastungen sind nicht vorhanden. 

Die 24. Änderung des Bebauungsplans „Utting 

Süd“ wird diesen positiven Ausgangsbedingungen 

gerecht, indem die Art der Nutzung beibehalten 

wird und über eine begleitende Grünordnungspla-

nung die vorhandenen erhaltenswerten Grünstruk-

turen gesichert werden.  

Daneben werden gesunde Wohnverhältnisse 

durch übliche Abstandsflächen gesichert.  

Aufgrund der maßvollen Verdichtung kann zudem 

von keiner wesentlichen Erhöhung des Verkehrs 

ausgegangen werden. 

1.5  Bedeutung des Bebau-

ungsplans für die Durchfüh-

rung nationaler und europäi-

scher Umweltvorschriften 

    erheblich                                unerheblich 

Begründung: Bei der Zulassung und Ausführung 

von Vorhaben sind die Auswirkungen auf europa-

rechtlich geschützte Arten zu prüfen. Artenschutz-

rechtliche Betroffenheiten sind nicht anzunehmen. 
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3. Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich 
betroffenen Gebiete 

zu prüfendes Merkmal Einschätzung der Erheblichkeit möglicher nega-

tiver Umweltauswirkungen durch das Vorhaben 

2.1  Wahrscheinlichkeit, 

Dauer, Häufigkeit und Um-

kehrbarkeit der Auswirkun-

gen 

    erheblich                               unerheblich 

Begründung: Die Auswirkungen des Vorhabens 

dauern an, solange der Bebauungsplan rechtswirk-

sam ist. Art und Umfang der Änderungen des Be-

bauungsplans orientieren sich am Ursprungsbebau-

ungsplan. Der Bebauungsplan ist bereits seit den 

1980er Jahren in Kraft und weitgehend umgesetzt. 

Neue artenschutzrechtliche Betroffenheiten durch 

die 24. Änderung sind nicht zu erwarten. 

 

2.2  kumulativer und grenz-

überschreitender Charakter 

der Auswirkungen 

    erheblich                               unerheblich 

Begründung: Der nordwestliche angrenzende Be-

bauungsplan „Hechelwiese“ wird ebenfalls insge-

samt überarbeitet und in einen einfachen Bebau-

ungsplan mit Festsetzung der Baugrenzen und 

GRZ geändert. Dadurch wird zwar ein größeres Ge-

biet nachverdichtet, es handelt sich aber um ein er-

schlossenes und fast vollständig bebautes Areal mit 

großen Grundstücken und einer geplanten GRZ von 

0,3, d. h. 25% niedriger als der Orientierungswert 

der BauNVO. 

2.3  Risiken für die Umwelt, 

einschließlich der menschli-

chen Gesundheit (zum Bei-

spiel bei Unfällen) 

    erheblich                               unerheblich 

Begründung: Der Bebauungsplan beinhaltet ein 

grünordnerisches Konzept. Maßgebliche Kriterien 

dieses Konzeptes sind die Eingrünung der Siedlung 

zur Landschaft und dem angrenzenden Land-

schaftsschutzgebiet, der Erhalt ausreichend be-

messener Grünflächen für die Freizeit- und Erho-

lungsnutzung und für den klimatischen Ausgleich 

sowie der Schutz wertvoller Grünstrukturen und der 

Waldflächen – auch im Zusammenhang mit dem Ar-

tenschutz. 

Durch die Beibehaltung des Verkehrs- und Wege-

netzes werden Unfallrisiken nicht vergrößert. 

2.4  Umfang und räumliche 

Ausdehnung der Auswirkun-

gen 

    erheblich                               unerheblich 

Begründung: Über das Plangebiet hinaus ergeben 

sich keine Auswirkungen durch den Bebauungs-

plan. Die maßvolle Nachverdichtung induziert nur 

eine geringe Zunahme des Verkehrs. Die Nutzung 

richtet sich nach dem Charakter der Umgebung. Ne-

gative Auswirkungen durch Lärm sind daher nicht 
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zu prüfendes Merkmal Einschätzung der Erheblichkeit möglicher nega-

tiver Umweltauswirkungen durch das Vorhaben 

zu erwarten. 

2.5  Bedeutung und Sensibili-

tät des voraussichtlich be-

troffenen Gebiets auf Grund 

der besonderen natürlichen 

Merkmale, des kulturellen Er-

bes, der Intensität der Boden-

nutzung des Gebiets jeweils 

unter Berücksichtigung der 

Überschreitung von Umwelt-

qualitätsnormen und Grenz-

werten 

    erheblich                               unerheblich 

Begründung: Besonderheiten hinsichtlich des kul-

turellen Erbes und der Intensität der Bodennutzung 

liegen im Plangebiet nicht vor. 

Besondere natürliche Merkmale sind größere 

Baumbestände im Süden des Plangebietes. Diese 

liegen im Landschaftsschutzgebiet und innerhalb 

des Waldes; hier gibt es kein Baurecht. 

Bau- und Bodendenkmäler sind im Plangebiet nicht 

vorhanden. 

2.6  Betroffenheit folgender Gebiete: 

2.6.1  Natura 2000-Gebiete 

nach § 7 Absatz 1 Nummer 8 

des Bundesnaturschutzge-

setzes 

    erheblich                               unerheblich 

Begründung: nicht vorhanden (Bayernatlas, LfU 

vom 31.05.2023) 

2.6.2  Naturschutzgebiete ge-

mäß § 23 des Bundesnatur-

schutzgesetzes, soweit nicht 

bereits von Nummer 2.6.1 er-

fasst 

    erheblich                               unerheblich 

Begründung: nicht vorhanden (Bayernatlas, LfU 

vom 31.05.2023) 

2.6.3  Nationalparke gemäß § 

24 des Bundesnaturschutz-

gesetzes, soweit nicht bereits 

von Nummer 2.6.1 erfasst 

    erheblich                               unerheblich 

Begründung: nicht vorhanden (Bayernatlas, LfU 

vom 31.05.2023) 

2.6.4  Biosphärenreservate 

und Landschaftsschutzge-

biete gemäß den §§ 25 und 

26 des Bundesnaturschutz-

gesetzes 

    erheblich                               unerheblich 

Begründung: Landschaftsschutzgebiet „Ammer-

see-West“ angrenzend und im Süden auch inner-

halb des Bebauungsplangebietes. Hier keine Ver-

änderung des Baurechts und Beibehaltung der 

Festsetzung einer Ortsrandeingrünung 

2.6.5  gesetzlich geschützte 

Biotope gemäß § 30 des 

Bundesnaturschutzgesetzes 

    erheblich                               unerheblich 

Begründung: im Plangebiet nicht vorhanden, die 

amtlich kartierten Biotope in der näheren Umge-

bung werden durch die 24. Änderung nicht betroffen 

(Bayernatlas, LfU vom 31.05.2023) 
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zu prüfendes Merkmal Einschätzung der Erheblichkeit möglicher nega-

tiver Umweltauswirkungen durch das Vorhaben 

2.6.6  Wasserschutzgebiete 

gemäß § 51 des Wasser-

haushaltsgesetzes, Heilquel-

lenschutzgebiete gemäß § 53 

Absatz 4 des Wasserhaus-

haltsgesetzes sowie Über-

schwemmungsgebiete ge-

mäß § 76 des Wasserhaus-

haltsgesetzes 

    erheblich                               unerheblich 

Begründung: nicht vorhanden (Bayernatlas, LfU, 

Trinkwasser-/Heilquellenschutzgebiete und Gewäs-

serbewirtschaftung vom 31.05.2023)  

2.6.7  Gebiete, in denen die 

in Rechtsakten der Europäi-

schen Union festgelegten 

Umweltqualitätsnormen be-

reits überschritten sind 

    erheblich                               unerheblich 

Begründung: nicht vorhanden, nicht bekannt 

2.6.8  Gebiete mit hoher Be-

völkerungsdichte, insbeson-

dere Zentrale Orte im Sinne 

des § 2 Abs. 2 Nr. 2 des 

Raumordnungsgesetzes 

    erheblich                               unerheblich 

Begründung: Gemäß Landesentwicklungspro-

gramm Bayern (LEP) ist Utting  nicht als Zentraler 

Ort bestimmt (Stand 2023). 

2.6.9  in amtlichen Listen o-

der Karten verzeichnete 

Denkmäler, Denkmalensem-

bles, Bodendenkmäler oder 

Gebiete, die von der durch 

die Länder bestimmten Denk-

malschutzbehörde als archä-

ologisch bedeutende Land-

schaften eingestuft worden 

sind 

    erheblich                               unerheblich 

Begründung: der südwestlich außerhalb des Plan-

gebietes liegende KZ-Friedhof ist ein eingetragenes 

Denkmal; er ist über die im Bebauungsplan befind-

liche Schönbachstraße und einen anschließenden 

Fußweg erschlossen. Eine Betroffenheit durch die 

24. Änderung ist nicht anzunehmen. Weitere Bau- 

und Bodendenkmäler sind nach derzeitigem Kennt-

nisstand nicht vorhanden (BayernAtlas, LfD vom 

11.04.2023) 

4. Zusammenfassende Bewertung 

Für das Plangebiet liegt der rechtskräftige Bebauungsplan „Utting Süd“ der Gemeinde 

Utting am Ammersee vor. Dieser wurde bereits 23 Mal in Teilbereichen geändert. Mit 

der aktuellen 24. Änderung wird eine Gesamtüberarbeitung vorgelegt. Hierdurch er-

greift die Gemeinde die Möglichkeit, die Entwicklung des gesamten Gebietes nach 

aktuellen Maßstäben und Anforderungen zu steuern, statt auf einzelne Bauanträge 

zu reagieren. 

Ziel der 24. Änderung des Bebauungsplans sind eine maßvolle Nachverdichtung un-

ter weitgehender Erhaltung des Gebietscharakters und eine Neubewertung des vor-

handenen Baurechts unter Einbeziehung umweltbezogener und gesundheitsbezoge-

ner Erwägungen. 

Im Wesentlichen geht es um die Nachverdichtung eines bereits weitgehend bebauten 

Gebietes, in dem bereits für jedes geeignete Grundstück Baurecht existiert. Das be-

stehende Baurecht wird teilweise erweitert und geändert unter Abwägung mit den 
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Belangen des Umweltschutzes. Maßgebliche Ziele sind der Erhalt ausreichend be-

messener Grünflächen für die Freizeit- und Erholungsnutzung und für den klimati-

schen Ausgleich sowie der Schutz wertvoller Grünstrukturen im Zusammenhang mit 

dem Artenschutz. 

Nach Vorprüfung des Einzelfalls ergeben sich durch das Vorhaben voraussichtlich 

keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in der 

Abwägung zu berücksichtigen wären. Der Bebauungsplan kann demnach im be-

schleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt werden. 

 

 

 Gemeinde Utting am Ammersee, den  ................................................  

 

   ..........................................................................................  

  Florian Hoffmann Erster Bürgermeister 
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